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anftalten p öermenben. Sie Anregung fanb großen Slnflang
unb tourbe befonberë aucb bon £rn. SDireftor SBeingartner
ïe&ïjaft unterftüfct. Ser Sorftanb erhielt ben Stuftrag, biefe
grage gu prüfen unb in einer fpätern ©ißung hierüber p
referieren.

©cbließtidj rebete f?r. Saumeifter güttemann bem engen
3ufammenbalten ber Sfeifterfdjaft, befonberS and) auf bem
©ebiete beg SaugemerbeS, baS 2Bort.

©ewer&licbeb auê beut Sfanton SEBttHig. Sie in fÇotge
ber befanuten Sropaganba neu gegrünbeten ©anbmerfer* unb
©emerbeoereine in ©ttten, SDÎonibP unb Slartignp haben
pre SSorftänbe bereits btfteEt. Slit ber ©pipe beS SSereinS

in ©itten ftebt fèerr ©taatSrat be © b a § t o n e t) ^ ber
ficb um bie ©rünbung ber Sereine ein befonbereS Serbtenft
ermorben bat.

8ofomobU»23etriefi Bei Swöuftric®©tüöltffemcnt§.
(Pfad) einem SSortrag beS §errn Sptg. S0Î. SJtarquarbi.)

Seöor mir auf bie grage näber eingeben, motten mir
nidjt unterlaffen, ben gebrauchten SluSbrud „Sofomobil*Se*
trieb" eiroaS näber p erläutern, ©emöbnlicb mirb unter
„Sofomobil" ein auf Säbern geftettter teffel Derftanben, auf
meinem eine möglicbft einfache Sampfmafd)ine montiert ift.
Siefe gan^e Sofomobile muß ber leichteren gortbemegung
halber möglicbft leidet gebaut fein, ©ebraudjt merben biefe
ftttafdjinen bauptfächlidj sum Setriebe Pon Srefcbmafd)inen,
©entrifugalpumpen unb fouftigen bemeglidjen Setrieben. @§

mirb hierbei metftenS eine febr hohe Seiftung Pon biefen
Sofomobiien Perlangt; mtt ermähnen nur nebenbei, baß g. 23.

sum Setrtebe einer gröberen, fertigmadjenben Srefdjmafcbtne
16 effeftiöe Sßferbeträfte nötig finb. Siefe Seiftung mirb
erreicht burdj eine fchnettere UrnbrebungSgefdjminbigfett ber

Sampfmafdjine unb burcb forcierten 3ug im Seffel mittelft
be§ SIbbampfeS.

Son btefer 2lrt Sofomobiien fann im allgemeinen mobl
ba, mo eS'fidj um gabrifbetrteb banbelt, nicht bie tttebe fein.
2ßfr haben eS hier oielmebr mit ben „fiationären" ober fo*
genannten „fèalb*8ofomobilen", b. b- auf Sragfüßen rubenbem
®effel mit barauf montierter, fdjmer unb fräftig gebauter
Satnpfmafcbine gu Upn. Ser Unterfdjteb liegt auf ber §anb.
Sßäbrenb bei fahrbaren Sofomobiien bem Sïonfirufteur in
betreff ber ©emicbtSmaffen enge ©rengen gesogen finb, ift
berfelbe bei ber ftationären Sofomobile bierin abfolnt frei
unb fann infolgebeffen fomobl Steffel mie Sampfmafdjine in
ber gemünfd)ten foltben fdjmeren Sauart ausführen unb auch
in ber ©röße ber Sfafchinen febr meit geben. ïttan bat
S. S. jeßt .<öalb*8ofomobilen bis su 200 Sferbefräfte in
©tabliffementS ber öetfcbiebenften Srandjen in Setrieb unb
bie macbfenbe Nachfrage nach folchen SDîafdjinen bemeift auch,
baß man fie in febr oielen fällen anberen Sampfmafcbinen
oorsiebt.

©S foil nun hier erörtert merben, mie ftch biefe ftationären
ober ©alb'Sofomobilen gegenüber ben liegenben Sampfma*
fchinen unb eingemauerten Ueffeln in feftliegenben Setrieben
bemäbrt haben.

SieS Sbema an biefer ©telle fo eingebenb su befprechen,
mie e§ mohl münfdjenSmert märe, ift leiber be§ begrensten
SaumeS megen nicht möglich. 2Bir motten uns baher barauf
befchränfen, bie midjttgften fßunfte furs P beleuchten.

Sei Seurteilung einer SetriebSanlage ift su beachten:
1. bie SeiftungSfäbigfeit unb fëaltbarfeit ber SetriebSmafdjineu,
2. ber SInfdjaffungSpreiS unb 3. bie SetriebSunfoften.

SSenn mir ben erften Sunft: SeiftungSfäbigfett unb §alt=
barfeit ber Stafdjinen, melche hier tn Setracht fommen, Der*

gleichen, fo muff, nadjbem mir anfangs bereits erflärt haben,
baß mir hier nur mit ben fogenannten ftationären (fèalb*)
Sofomobiien su rechnen haben, ohne meitereS gugeftanben
merben, baß bei beiben Slrten oon SetriebSmafchinen biefe
Sunfte, SeiftungSfäbigfett unb §altbarfett, genau biefelben

finb. @8 ift nämlich bie auf bem Seffel montierte Sampf*
mafdjine faft genau biefelbe, mie bei bem getrennten Slnlage?
Serfabren. Ste 2Jtafd)tne mirb bei ber ftationären Scforno*
bile ebenfo mie bei ber feparat liegenben Sampfmafchine
genügenb fdjmer gebaut unb ebenfo mie biefe mit einer febr
guten, felbfttbätig mirfenben ©ppanfionSfteuerung
auSgerüftet. Sluf Icbtere madjen mir befonberS aufmerffam.
3n oielen Setrieben, 3. S. 3'egeleien, ©ägemerfen, fèols*
bearbeitungS*gabri£en 2c. 2c. medjfelt bie Selaftung febr fdjnett
unb ift außerorbentlich berfchiebenartig. ©S muß hierbei bie

Sampfmafchtne ftetS einen gleichmäßigen ©ang behalten unb
auch bem Sampfcplinber nur fobiel Sampf sugefübrt merben,
mie bie femetlige Selaftung ber 3Jiafd)tne beanfprudjt. £>ier*
burch mirb eine bebeutenbe Sumpfe refp. 23rennmaterial=@r*
fparniS ersielt unb merben äftafdjtne unb Steffel infolge ber

jemeiligen Stnpaffung ber Selaftung fehr gefchont. ©S ift
bemnadj bei ftationären Sofomobiien mie bei getrennten Sampf*
mafcbinen eine felbfttbätige ©teuerung erforberlich. Sa fie
in beiben gälten angebracht merben fann unb mirb, ift ein
Unterfdjteb smifcben beiben Slrten bor. Sftafdjinen hier nicht
borfjanben unb bemnadj SeiftungSfäbigfett unb fèaltbarfeit
beiber Sampfmafcbinen bie gleiche.

Setradjten mir nun auf biefelbe ©tgenfdjaft hin bie beiber*

fettigen Sampffeffel, fo merben mir gunächft immer ben ©in*
bmd befommen unb febr oft äußern hören, baß ein einge*
manerter Steffel bie SEßärme beffer an fich hält unb infolge
beffen meniger Srennmaterial berbrauche, als ein fretftebenber,
nur mit Sfoliermaffe umgebener. Siefem Srrtum läßt fich

febr leicht entgegentreten, gunächft mirb nicht beachtet, baß
baS Sfauermeif, meines bem Steffel bie Söärme erhalten foil,
felbft auch einen großen Seil biefer SEBärme abforbiert. @S

ift ferner su beachten, baß bie Serbrennung ber ^obte 2c.

innerhalb beS Seffels unb nicht erft in ben äußeren Sägen
gefcheben muß. SQSir möchten hier in ©rinnerung bringen,
baß ber befte Sampferscuger, toeldjen mir überhaupt befißen,
bie Sofomotibe ift. SBir haben bei Sofomotiben bei cirfa
90 qm jjjetjflädje eine SeiftungSfäbigfett bon ca. 300 Sßferbe*

fräften unb eS bat fid) berauSgeftettt, baß bie Sampfent*
midlung bireft über ber geuerbüdjfe am entfchiebenfien bor

fid) gebt. @S ergibt fid) nämlidb bireft über ber geuerbücbfe
eine berartige SerbampfungSfäbigfett, baß hier pro qtn 80 ®g.

Sampf in ber ©tunbe entroidelt merben, mäßrenb fonft bie

Sampfentmidluug pro qm igeisftädje unb ©tunbe fich auf
15—20 Sg. ftettt. 2Bir fönnen alfo hieraus fdjließen, baß

bei einem folchen Seffel eine ©inmauerung abfolnt smedloS
märe. ©S ift bemnaib alfo gang smeifelloS, baß audb ber

Seffel ber ftationären Sofomobiien an SeiftungSfäbigfett bem

eingemauerten Seffel entfchteben nicht nadjfiebt.
(Schluß folgt.)

$erfttf)erutt8§tt>ejett.
Sie auch einem großen Seile ber Sefer biefeS SlatteS

borteilhaft befannte franjöfiföbe UnfattOerficherungSgefettfchaft

I^a Préservatrice (©eneralagentur ©ebr. ©tebler in 3üridj)
bat in füngfter 3eit mit bem Sorftanbe beS ©djmets. Sfaler*
meifternerbanbeS ein Slbfommen getroffen, laut meldjem fte

bie ttftitglieber biefeS SerbanbeS su einer äußerft bittigen

fßrämie unb febr oortetlbaften Sebingungen gegen Unfall
oerfichert. ©ine befonbere Bmedmäßigfeit erreicht biefe Ser*

fidjerung für ben ÜDtalerberuf baburch, baß biefelbe nicht nur

eigentliche Unfälle, fonbern auch bie häufig üorfommenbe Slei*

fotif, melche fonft als tranfbeit s" betrachten märe, in fich

fchüeßt.
©emiß märe eS aud) für Setbinbungen meiterer Ser*

fidjerungS'Sntereffenten, als §anbmerferoereine 2c., oon Sor*

teil, fid) an bie „Préservatrice" refp. beren Sertreter 51t

menben, melche ihnen in gleich entgegenfommenber SSeife

3luSnabme=Sebtngungen ftetten mürben.

©ine Sinnebmiiihfeit, melche ber Serfidjerte außerbem bei

biefer ©efettfdjaft genießt, beftebt in ber gablungSart ber
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anstalten zu verwenden. Die Anregung fand großen Anklang
und wurde besonders auch von Hrn. Direktor Weingartner
lebhaft unterstützt. Der Vorstand erhielt den Auftrag, diese

Frage zu prüfen und in einer spätern Sitzung hierüber zu
referieren.

Schließlich redete Hr. Baumeister Füllemann dem engen
Zusammenhalten der Meisterschaft, besonders auch auf dem
Gebiete des Baugewerbes, das Wort.

Gewerbliches aus dem Kanton Wallis. Die in Folge
der bekannten Propaganda neu gegründeten Handwerker- und
Gewerbevereine in Sitten, Monthly und Martigny haben
ihre Vorstände bereits bestellt. An der Spitze des Vereins
in Sitten steht Herr Staatsrat de Chastoney<der
sich um die Gründung der Vereine ein besonderes Verdienst
erworben hat.

Lokomobil-Betrieb bei Industrie-Etablissements.
(Nach einem Vortrag des Herrn Jng. M. Marquardl.)

Bevor wir auf die Frage näher eingehen, wollen wir
nicht unterlassen, den gebrauchten Ausdruck „Lokomobil-Be-
trieb" etwas näher zu erläutern. Gewöhnlich wird unter
„Lokomobil" ein auf Rädern gestellter Kessel verstanden, auf
welchem eine möglichst einfache Dampfmaschine montiert ist.
Diese ganze Lokomobile muß der leichteren Fortbewegung
halber möglichst leicht gebaut sein. Gebraucht werden diese

Maschinen hauptsächlich zum Betriebe von Dreschmaschinen,
Centrifugalpumpen und sonstigen beweglichen Betrieben. Es
wird hierbei meistens eine sehr hohe Leistung von diesen
Lokomobilen verlangt; ww erwähnen nur nebenbei, daß z.B.
zum Betriebe einer größeren, fertigmachenden Dreschmaschine
16 effektive Pserdekräfte nötig sind. Diese Leistung wird
erreicht durch eine schnellere Umdrehungsgeschwindigkeit der
Dampfmaschine und durch forcierten Zug im Kessel mittelst
des Abdampfes.

Von dieser Art Lokomobilen kann im allgemeinen wohl
da, wo es sich um Fabrikbetrieb handelt, nicht die Rede sein.
Wir haben es hier vielmehr mit den „stationären" oder so-

genannten „Halb-Lokomobilen", d. h. auf Tragfüßen ruhendem
Kessel mit darauf montierter, schwer und kräftig gebauter
Dampfmaschine zu thun. Der Unterschied liegt auf der Hand.
Während bei fahrbaren Lokomobilen dem Konstrukteur in
betreff der Gewichtsmaffen enge Grenzen gezogen sind, ist
derselbe bei der stationären Lokomobile hierin absolut frei
und kann infolgedessen sowohl Kessel wie Dampfmaschine in
der gewünschten soliden schweren Banart ausführen und auch
in der Größe der Maschinen sehr weit gehen. Man hat
z. B. jetzt Halb-Lokomobilen bis zu 200 Pferdekräfte in
Etablissements der verschiedensten Branchen in Betrieb und
die wachsende Nachfrage nach solchen Maschinen beweist auch,
daß man sie in sehr vielen Fällen anderen Dampfmaschinen
vorzieht.

Es soll nun hier erörtert werden, wie sich diese stationären
oder Halb-Lokomobilen gegenüber den liegenden Dampfma-
schinen und eingemauerten Kesseln in festliegenden Betrieben
bewährt haben.

Dies Thema an dieser Stelle so eingehend zu besprechen,
wie es wohl wünschenswert wäre, ist leider des begrenzten
Raumes wegen nicht möglich. Wir wollen uns daher darauf
beschränken, die wichtigsten Punkte kurz zu beleuchten.

Bei Beurteilung einer Betriebsanlage ist zu beachten:
1. die Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit der Betriebsmaschinen,
2. der Anschaffungspreis und 3. die Betriebsunkosten.

Wenn wir den ersten Punkt: Leistungsfähigkeit und Halt-
barkeit der Maschinen, welche hier in Betracht kommen, ver-
gleichen, so muß, nachdem wir anfangs bereits erklärt haben,
daß wir hier nur mit den sogenannten stationären (Halb-)
Lokomobilen zu rechnen haben, ohne weiteres zugestanden
werden, daß bei beiden Arten von Betrtebsmaschinen diese

Punkte, Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit, genau dieselben

sind. Es ist nämlich die auf dem Kessel montierte Dampf-
Maschine fast genau dieselbe, wie bei dem getrennten Anlage?
Verfahren. Die Maschine wird bei der stationären Lokomo-
bile ebenso wie bei der separat liegenden Dampfmaschine
genügend schwer gebaut und ebenso wie diese mit einer sehr

guten, selbstthätig wirkenden Expansionssteuerung
ausgerüstet. Auf letztere machen wir besonders aufmerksam.
In vielen Betrieben, z. B. Ziegeleien, Sägewerken, Holz-
bearbeitungs-Fabriken zc. zc. wechselt die Belastung sehr schnell
und ist außerordentlich verschiedenartig. Es muß hierbei die

Dampfmaschine stets einen gleichmäßigen Gang behalten und
auch dem Dampscylinder nur soviel Dampf zugeführt werden,
wie die jeweilige Belastung der Maschine beansprucht. Hier-
durch wird eine bedeutende Dampf- resp. Brennmaterial-Er-
sparnis erzielt und werden Maschine und Kessel infolge der

jeweiligen Anpassung der Belastung sehr geschont. Es ist
demnach bei stationären Lokomobilen wie bei getrennten Dampf-
Maschinen eine selbstthätige Steuerung erforderlich. Da sie

in beiden Fällen angebracht werden kann und wird, ist ein
Unterschied zwischen beiden Arten von Maschinen hier nicht
vorhanden und demnach Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit
beider Dampfmaschinen die gleiche.

Betrachten wir nun auf dieselbe Eigenschaft hin die beider-
fettigen Dampfkessel, so werden wir zunächst immer den Ein-
diuck bekommen und sehr oft äußeru hören, daß ein einge-
mauerter Kessel die Wärme besser an sich hält und infolge
dessen weniger Brennmaterial verbrauche, als ein freistehender,
nur mit Jsoliermasse umgebener. Diesem Irrtum läßt sich

sehr leicht entgegentreten. Zunächst wird nicht beachtet, daß
das Mauerweik, welches dem Kessel die Wärme erhalten soll,
selbst auch einen großen Teil dieser Wärme absorbiert. Es
ist ferner zu beachten, daß die Verbrennung der Kohle zc.

innerhalb des Kessels und nicht erst in den äußeren Zügen
geschehen muß. Wir möchten hier in Erinnerung bringen,
daß der beste Dampferzeuger, welchen wir überhaupt besitzen,

die Lokomotive ist. Wir haben bei Lokomotiven bei cirka
90 Hin Heizfläche eine Leistungsfähigkeit von ca. 300 Pferde-
kräften und es hat sich herausgestellt, daß die Dampfent-
Wicklung direkt über der Feuerbüchse am entschiedensten vor
sich geht. Es ergibt sich nämlich direkt über der Feuerbüchse
eine derartige Verdampfungsfähigkeit, daß hier pro <zrrr 80 Kg.
Dampf in der Stunde entwickelt werden, während sonst die

Dampfentwicklung pro «gw. Heizfläche und Stunde sich auf
15—20 Kg. stellt. Wir können also hieraus schließen, daß

bei einem solchen Kessel eine Einmauerung absolut zwecklos
wäre. Es ist demnach also ganz zweifellos, daß auch der

Kessel der stationären Lokomobilen an Leistungsfähigkeit dem

eingemauerten Kessel entschieden nicht nachsteht.
(Schluß folgt.)

Versicherungswesen.
Die auch einem großen Teile der Leser dieses Blattes

vorteilhaft bekannte französische Unfallversicherungsgesellschaft

?rsssrvutrros (Generalagentur Gebr. Stebler in Zürich)
hat in jüngster Zeit mit dem Vorstande des Schweiz. Maler-
meisterverbandes ein Abkommen getroffen, laut welchem sie

die Mitglieder dieses Verbandes zu einer äußerst billigen
Prämie und sehr vorteilhaften Bedingungen gegen Unfall
versichert. Eine besondere Zweckmäßigkeit erreicht diese Ver-

sicherung für den Malerberuf dadurch, daß dieselbe nicht nur

eigentliche Unfälle, sondern auch die häufig vorkommende Blei-

kolik, welche sonst als Krankheit zu betrachten wäre, in sich

schließt.
Gewiß wäre es auch für Verbindungen weiterer Ver-

stcherungs Interessenten, als Handwerkervereine zc., von Vor-

teil, sich an die „?rs8srvudrios^ resp, deren Vertreter zu

wenden, welche ihnen in gleich entgegenkommender Weise

Ausnahme-Bedingungen stellen würden.
Eine Annehmlichkeit, welche der Versicherte außerdem bei

dieser Gesellschaft genießt, besteht in der Zahlungsart der
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grämten. Siefelben ftnb nießt gum Voraus gaßlbar, fonbern
jettieilen nacß Verfluß eines Quartals. Siefer SJSobuS mirb
befonberS bem lietnern iganbmerler treffließ gu flatten lammen.

$et|(|iekneë.
©ewerblidjeS Vilbungöwefett. 2Ircßitett S'eße bai

über feine beim Vefueße her geroerblteßen VtlbungSanftalten
gemaeßten Veobaeßtungen bem fcßmeigerifeßen 3nbuftriebe=
parlement einen Sériât erftattet. ©err Sièdje gießt am
©eßlttß ber Vefcßreibung ber üerfcßiebenen Sïnftalten SSer=

gleießungen gmifeßen nnferm teeßnifcßen VtlbungSgang unb

bemjenigen Don granlceteß. ©c fagt u. a. : „Ungtoeifel^aft
bat baS Unterricßtsmefen in granfreicß ficß unter ber

9îepublic£ gang gemaltig üeränbert, fotooßl maS ben ißrimar*
fcßulunterricßt, al? bie böberen Stufen beSfelben anbetrifft,
aber eS bat eine anbere fftteßtung, meßr ins Vraftifeße gebenb,
als bei uns, angenommen, Stießt nur ber ©dplmann,
fonbern aucß ber Sßraltifer bat bei SluffteHung ber Seßrpläne
mitgetoirft. ©cßon in ber Veimarfeßule finben mtr ben

©runb „l'ateliers dans l'école" bureß bie allgemeine
©tnfüßrung be§ §anbfertiglett?unterri<ßtS, beS SflobeßierenS
nnb 3ei<ßuenS realifiert. 3m getoerbließen Unterriebt toirb
bie Seßre betm fDleifter als ungenügenb abgefibafft uub bnrcb
großartige Qebrtoerfftätten erfeßt unb ßier fommt „l'école
dans atelier" gur ©eltung: ber SBerfftattunterrtcßt, ber*
bnnben mit paffenbem tßeoretifeßem Unterriebt. Saber mürben
biefe großartigen SJlufteranftalten, mie SlrmentièreS, ©lunß
unb SSoiron ec. gegrünbet, bie als Vorbilber bienen foüen
nnb nacb melden bie einzelnen größeren ©täbte ibr gemerb*
liebes ©cßulmefen, ®ie @t- ©tienne, §aore nnb anbere mebr
auSbilbeten. Ueberau finbet man au<b tunfifeßulen nnb
Sunftgemerbefeßulen. ©S ift für uns febr gmedmäßtg, menn
mir bem getoerbließen VilbungStoefen, mie eS fid) in neuefter
3eit tn granfreicß entmideU bat, atte Slufmerffamfett febenfeu ;
mir fönnen fbort nob DerfeßiebeneS lernen nnb unfere ©in*
ribtungen oerbeffern, namentlib aub betreffenb bie ©tt*
penbien an ^unbemittelte, tübtige ©büler. Élan beurteile
bte grangofen nibt nab ben SettungSberteßten über ©fanbale
in ber Sammer ober nab bem ißublifum ber VouIeoarbS
beS 3tatlen8. SaS arbeitenbe granfreicß muß man anberStoo
fuben unb bann mirb mau erftaunen, melber gleiß, melbe
©nergie unb 3ntelligeng unb melber Snnfifinn unb ©efeßmad
fib bort finbet. ©abließ ift p bemerlen, baß bie grangofen
über unfere Verßälintffe gut orientiert finb ; ib ßabe ber*
fbiebene Sireltoren angetroffen, bie unfere Sïnftalten beftbttgt
ßaben.

3ûrib'é Sltbeiterïammer. 3m SJtärg mürbe in ber
©tabt 3ürib eine Slrbeiterfamraer gegrünbet, melber über 50
VerufSüereine mit gegen 7000 üDlitgliebern angeboren unb
melbe parteipolitifb unb religiös auf neutralem Voben fteßt.
Stun bat bte Slrbetterfammer ein ftänbigeS ©etretariai er*
öffnet. 3®ed beSfelben ift: SïuSfunftSerteilnrg an Slrbeiter
unb Arbeiterinnen über gragen, bie aus bem StenftüerbältniS
gtoifcßen Unternehmern unb Arbeitern entfteßen, Organisierung
beS ArbettSnacßmeifeS unb ber ffteifeunterftüßnng, görbeiung
ber berufliben Qrganifation ber Slr&etter unb Slrbeiterinnen,
Veranftaltung focialer ©rßebungen.

©egen uitlûutere§ ©efeßäftögebaßren. 3m Auftrage
beS bafelftäbtifben )£> a n b e l S * unbSnbuftrie*
Oer ein S ßat ©err Sr. ©eering einen ©efeßeSentmurf
gegen baS unlautere ©efbäftSgebaßren ausgearbeitet. §err
©eering tritt ber Sluffaffung entgegen, bie befteßenben ©e*

feßeSbeftimmungen feien pr Vefämpfung beS unlauteren
SBettbetoerbS auSreibenb unb er ßält baS beutfbe ©efeß
für nabaßmenSmert. Vafel befonberS ßabe Urfaeße, ber
Concurrence déloyale p Selbe p geben, benn ber

Abfeßaum ber beutfben ©efcßäftsmelt, bem brüben ber Voben

p ßeiß gemorben, mälp ficß mit Vorliebe nab Vafel, mo
er nngeftraft fein SBefen treiben lönne. Streß ^em bon

§errn Sr. ©eering ausgearbeiteten ©ntrourfe ift eS nibt
meßr nötig, baß ber Vergeiger ben VetoeiS ber Unmaßrßeit
ber 9te£lame erbringt, fonbern ber Verfäufer ßat baS ©egenteil

p bemeifen. @S ßeißt ba: „2ßer über gefdjäftlicße SSer=

ßaltniffe, inSbefonbere über ben Slnlaß gum Verlauf oon
2Baren, über beren Vefcßaffenßeit ober fßretS, über bie ©röße
beS Vorrats, über bie VegugSqueHen ober bie Slrt beS Ve=

pgeS, über ben Vefiß üon AuSgeießnungen unb äßnließeS
meßr, Angaben publigiert, melcße ben Anfcßein eines außer*
gemößnließ günftigeit Slngeboteë ermeden, fann auf Anfudjen
Oon VerufSöerbänben ober beliebigen Verfonen bureß baS

ißoligeibepartement pm fTiaeßmeiS ber Akßrßett feiner Sin*

gaben angehalten roerbeu. ^ann btefer StaeßmeiS nießt
geleiftet merben, fo mirb auf Soften beS geßlbaren eine

öffentließe Söericßtigung ber fallen Slngaben in ber fßreffe
ober auf anberem Söege buretß baS Sßolipibepartement publi*
giert. Slußerbem lommen bte ©trafbeftimmuugen beS § 16
in Slnmenbung". Ser genannte Sßaragrapß fießt ©elbbußen
oon 50 bis 8000 gr. oor. 3m SBieberßolungSfaHe muß
miubeftenS auf baS Soppelte ber pleßt auSgefproeßenen

töuße erlannt merben. 3« gätten, mdeße bie ïblerlmale
beS SBetrugS tragen, tritt iöeftrafung naeß §§ 150 bis 152
beS ©trafgefeßeS ein. Sie SluSüerläufe merben üon einer

jebeSmal naeßpfueßenben föemiüigung beS fßoligeibepartementS
abßängig gemaeßt unb bürfen nur entmeber als SotalanS»
üerlauf ober als temporärer SluSberlauf unter SluSfeßluß
aßer unmaßren Slnpreifungeu augelünbet merben. gür jebetr
SluSOerlauf ift bie grift im üorauS p beftimmen. ©in
©efeßäftsinßaber foil ßöcßftenS gmeimal im 3aßr bie S3e*

milltgung gn temporärem SlnSüerfauf erßalten. Siefe Slu§=

üerlänfe müffen minbeftenS brei fßtonate auSeinanber liegen
unb bürfen längftenS gmei SBoeßen mäßren. gür jebe iffioeße
ber Sauer beS SluSoerfaufeS ift eine ©ebüßr üon 50 bis
100 gr. gu entrichten.

Sßutflüuifeßeg Seßtlingg-Spatronat. Sie oon Vertretern
ber lantonaleu ©emetnnüßtgeu ©efeüfcßaft, beS fantonalen
iganbelS* unb gnbuftrieoereiuS unb beS fantonaloerbanbeS
tßurgauifißer ©emerbeüeretne beßufS görberung beS SeßrlingS*
mefenS errießtete ©entralfteße für baS SeßrlingSpatronat ßat
ber oben ermäßnten Stommiffion ben erften 3aßreSberiißt er=

ftattet. SaS Snftitnt ßat bereits in erfreuließer Söetfe Voben

gemonnen. 3m gangen gingen bei ber ©entralfteße (©err
©iüilftanbSbeamter fftuoff in turgborf) Slumelbungen üon
135 3ftetfteru nnb 77 Seßrlingen ein; piagiert mürben 66
Seßrlinge. Saneben ßat bie ©entralfteße noeß bie roeitere

Aufgabe, eingelne Seßrlinge auf ißr Verlangen unter ißr
Sßatronat gu neßmen unb ißnen am Drte, mo fte ißre Seßre

maeßen, einen Vo'ron gur ©eite gu fteüen. 3m VerießtS*
jaßr ftnb in biefer SBeife 18 Seßrlinge paironifiert morben
unb eS ßaben fleß bie befteßteu tßrer Aufgabe ge=

treu, bnrcßmegS in oerbanfenSmerter SBeife ißrer ©cßüßlinge
angenommen. Sin 9 Seßrlinge mürben ©tipenbien im ®e*

famtbetrage üon gr. 340 abgegeben.

©implontuttnel. Sie Selegiertenfonfereng in ©aeßen
ber ©ubüeniionierung beS ©imptonunterneßmenS ergab, baß
ber ginangauSmeiS ßinfidßtließ ber Don Vunb unb ®antonen
oerlangten Seiftungen Dößig gefleßert ift. Sie beteiligten
tantonSregierungen erllären fteß unter Vorbeßalt ber ®e=

neßmtgung-bureß bie gefeßgebenben Veßörben unb unter ber

Vebingung, baß ißre refp.ftiüen Dteüerfionsrecßte angemeffene
Verüdfteßtigung finben merben, gu ben geforberten Vetträgen
bereit. Siefe finb feftgefeßt mie folgt : Vunb 4,500,000 gr.,
Santon Vern 1,000,000 gr., SBaabt 4,000,000 granlen,
Steuenburg 1,250,000 gr., 2BaHiS 1,000,000 gr., gretburg
2,000,000 gr., ©enf 1,000,000 gr., ©tabt Saufanne
1,000,000 gr., ©tabt fDtontreup 270,000 gr., ©tabt VtüiS
270,000 gr., ©eßifffaßrtSgefeHfeßaft beS ©enferfeeS 240,000
gr. Ser Veitrag beS VunbeS erfolgt an bie Santone unb
nießt.an bte 3um=@impIon*®efelIf<ßafi.
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Prämien. Dieselben sind nicht zum Voraus zahlbar, sondern

jeweilen nach Verfloß eines Quartals. Dieser Modus wird
besonders dem kleinern Handwerker trefflich zu statten kommen.

Verschiedenes.
Gewerbliches Bildungswesen. Architekt T'sche hat

über seine beim Besuche der gewerblichen Bildungsanstalten
gemachten Beobachtungen dem schweizerischen Jndustriede-
parlement einen Bericht erstattet. Herr Tische zieht am
Schluß der Beschreibung der verschiedenen Anstalten Ver-
gleichungen zwischen unserm technischen Bildungsgang und

demjenigen von Frankreich. Ec sagt u. a. : „Unzweifelhaft
hat das Unterrichlswesen in Frankreich sich unter der

Republick ganz gewaltig verändert, sowohl was den Primär-
schulunterricht, als die höheren Stufen desselben anbetrifft,
aber es hat eine andere Richtung, mehr ins Praktische gehend,
als bei uns, angenommen. Nicht nur der Schulmann,
sondern auch der Praktiker hat bei Aufstellung der Lehrpläne
mitgewirkt. Schon in der Primärschule finden wir den

Grund „1's.bölisrs àns i'sools" durch die allgemeine
Einführung des Handfertigkeit?Unterrichts, des Modellierens
und Zeichnens realisiert. Im gewerblichen Unterricht wird
die Lehre beim Meister als ungenügend abgeschafft und durch
großartige Lehrwerkstätten ersetzt und hier kommt „i'ssols
àns àiisr" zur Geltung: der Werkstattunterricht, ver-
bunden mit passendem theoretischem Unterricht. Daher wurden
diese großartigen Musteranstalten, wie Armentisres, Cluny
und Voiron ec. gegründet, die als Vorbilder dienen sollen
und nach welchen die einzelnen größeren Städte ihr gewerb-
liches Schulwesen, wie St. Etienne, Havre und andere mehr
ausbildeten. Ueberall findet man auch Kunstschulen und
Kunstgewerbeschulen. Es ist für uns sehr zweckmäßig, wenn
wir dem gewerblichen Bildungswesen, wie es sich in neuester

Zeit in Frankreich entwickelt hat, alle Aufmerksamkeit schenken;
wir können sdort noch verschiedenes lernen und unsere Ein-
richtungen verbessern, namentlich auch betreffend die Sti-
pendien an ^unbemittelte, tüchtige Schüler. Man beurteile
die Franzosen nicht nach den Zeitungsberichten über Skandale
in der Kammer oder nach dem Publikum der Boulevards
des Italiens. Das arbeitende Frankreich muß man anderswo
suchen und dann wird man erstaunen, welcher Fleiß, welche
Energie und Intelligenz und welcher Kunstsinn und Geschmack
sich dort findet. Endlich ist zu bemerken, daß die Franzosen
über unsere Verhältnisse gut orientiert sind; ich habe ver-
schiedene Direktoren angetroffen, die unsere Anstalten besichtigt
haben.

Zürich's Arbeiterkammer. Im März wurde in der
Stadt Zürich eine Arbeiterkammer gegründet, welcher über 50
Berufsvereine mit gegen 7000 Mitgliedern angehören und
welche parteipolitisch und religiös auf neutralem Boden steht.
Nun hat die Arbeiterkammer ein ständiges Sekretariat er-
öffnet. Zweck desselben ist: Auskunftsertetlung an Arbeiter
und Arbeiterinnen über Fragen, die aus dem Dienstverhältnis
zwischen Unternehmern und Arbeitern entstehen, Organisierung
des Arbeitsnachweises und der Reiseunterstützung, Förderung
der beruflichen Organisation der Arbeiter und Arbeiterinnen,
Veranstaltung socialer Erhebungen.

Gegen unlauteres Geschäftsgebahren. Im Auftrage
des baselstädtischen Handels- und Industrie-
Vereins hat Herr Dr. Geering einen Gesetzesentwurf
gegen das unlautere Geschäftsgebahren ausgearbeitet. Herr
Geering tritt der Auffassung entgegen, die bestehenden Ge-
setzesbestimmungen seien zur Bekämpfung des unlauteren
Wettbewerbs ausreichend und er hält das deutsche Gesetz

für nachahmenswert. Basel besonders habe Ursache, der
Gorrsurrsrrss äsloMls zu Leibe zu gehen, denn der

Abschaum der deutschen Geschäftswelt, dem drüben der Boden

zu heiß geworden, wälze sich mit Vorliebe nach Basel, wo
er ungestraft sein Wesen treiben könne. Nach dem von

Herrn Dr. Geering ausgearbeiteten Entwürfe ist es nicht
mehr nötig, daß der Verzeiger den Beweis der Unwahrheil
der Reklame erbringt, sondern der Verkäufer hat das Gegenteil
zu beweisen. Es heißt da: „Wer über geschäftliche Ver-
Hältnisse, insbesondere über den Anlaß zum Verkauf von
Waren, über deren Beschaffenheit oder Preis, über die Größe
des Vorrats, über die Bezugsquellen oder die Art des Be-
zuges, über den Besitz von Auszeichnungen und ähnliches
mehr, Angaben publiziert, welche den Anschein eines außer-
gewöhnlich günstigen Angebotes erwecken, kann auf Ansuchen
von Berufsverbänden oder beliebigen Personen durch das

Polizeidepartement zum Nachweis der Wahrheit seiner An-
gaben angehalten werden. Kann dieser Nachweis nicht
geleistet werden, so wird auf Kosten des Fehlbaren eine

öffentliche Berichtigung der falschen Angaben in der Presse

oder auf anderem Wege durch das Polizeidepartement publi-
ziert. Außerdem kommen die Strafbestimmungen des Z 16
in Anwendung". Der genannte Paragraph sieht Geldbußen
von 50 bis 3000 Fr. vor. Im Wiederholungsfalle muß
mindestens auf das Doppelte der zuletzt ausgesprochenen

Buße erkannt werden. In Fällen, wllche die Merkmale
des Betrugs tragen, tritt Bestrafung nach ZZ 150 bis 152
des Strafgesetzes ein. Die Ausverkäufe werden von einer

jedesmal nachzusuchenden Bewilligung des Polizeidepartements
abhängig gemacht und dürfen nur entweder als Totalaus-
verkauf oder als temporärer Ausverkauf unter Ausschluß
aller unwahren Anpreisungen angekündet werden. Für jeden
Ausverkauf ist die Frist im voraus zu bestimmen. Ein
Geschäftsinhaber soll höchstens zweimal im Jahr die Be-
willtgung zu temporärem Ausverkauf erhalten. Diese Aus-
Verkäufe müssen mindestens drei Monate auseinander liegen
und dürfen längstens zwei Wochen währen. Für jede Woche
der Dauer des Ausverkaufes ist eine Gebühr von 50 bis
100 Fr. zu entrichten.

Thurgauisches Lehrlings-Patronat. Die von Vertretern
der kantonalen Gemeinnützigen Gesellschaft, des kantonalen
Handels- und Jndustrtevereins und des Kantonalverbandes
thurgauischer Gewerbevereine behius Förderung des Lehrlings-
Wesens errichtete Centralstelle für das Lehrlingspatronat hat
der oben erwähnten Kommission den ersten Jahresbericht er-
stattet. Das Institut hat bereits in erfreulicher Weise Boden

gewonnen. Im ganzen gingen bei der Centralstelle (Herr
Civilstandsbeamter Ruoff in Kurzdorf) Anmeldungen von
135 Meistern und 77 Lehrlingen ein; plaziert wurden 66
Lehrlinge. Daneben hat die Centralstelle noch die weitere

Aufgabe, einzelne Lehrlinge auf ihr Verlangen unter ihr
Patronat zu nehmen und ihnen am Orte, wo sie ihre Lehre
machen, einen Patron zur Seite zu stellen. Im Berichts-
jähr sind in dieser Weise 18 Lehrlinge patronisiert worden
und es haben sich die bestellten Patrone, ihrer Aufgabe ge-

treu, durchwegs in verdankenswerter Weise ihrer Schützlinge
angenommen. An 9 Lehrlinge wurden Stipendien im Ge-
samtbetrage von Fr. 310 abgegeben.

Simplontunnel. Die Delegiertenkonferenz in Sachen
der Subventionierung des Simplonunternehmens ergab, daß
der Finanzausweis hinsichtlich der von Bund und Kantonen
verlangten Leistungen völlig gesichert ist. Die beteiligten
Kantonsregierungen erklären sich unter Vorbehalt der Ge-
nehmtgung durch die gesetzgebenden Behörden und unter der

Bedingung, daß ihre resp.ktiven Reverstonsrechte angemessene

Berücksichtigung finden werden, zu den geforderten Beiträgen
bereit. Diese sind festgesetzt wie folgt: Bund 1,500,000 Fr.,
Kanton Bern 1,000,000 Fr., Waadt 1,000,000 Franken,
Neuenburg 1,250,000 Fr., Wallis 1,000,000 Fr., Freiburg
2,000,000 Fr., Genf 1,000,000 Fr., Stadt Lausanne
1,000,000 Fr., Stadt Montreux 270,000 Fr., Stadt Vivis
270,000 Fr., Schifffahrtsgesellschaft des Genfersees 210,000
Fr. Der Beitrag des Bundes erfolgt an die Kantone und
nicht an die Jura-Simplon-Gesellschaft.
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